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 Veröffentlicht am 12.02.1992

Norm

B-VG Art21 Abs2

Rechtssatz

Nach der herrschenden Bereichstheorie sind auch Bedienstete, die ungeachtet des behördlichen Charakters ihrer zum

Bereich der Hohheitsverwaltung gehörenden Dienststelle zur Besorgung behördlicher Aufgaben herangezogen

werden, dennoch als "Angestellte, die behördliche Aufgaben zu besorgen haben" anzusehen.
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